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RECHTSGRUNDLAGEN

Rechtsgrundlagen dieses Bebauungsplans sind:

Baugesetzbuch (BauGB)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) geändert worden ist.

Landesbauordnung (LBO)
in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. BW 2010, 357, 358, ber. S. 416), die zuletzt durch Verord-
nung vom 21. Dezember 2021 (GBl. 2022 S. 1, 4) geändert worden ist.

Baunutzungsverordnung (BauNVO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802) geändert worden ist.

Planzeichenverordnung (PlanZV)
vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom
14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist.

VERFAHRENSVERMERKE

1. Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB am 14.12.2022

2. Ortsübliche Bekanntmachung gem. § 2 (1) BauGB am 23.12.2022

3. Beteiligung der Öffentlichkeit
gem. § 3 (1) BauGB

vom 02.01.2023 bis 03.02.2023

4. Anhörung der Behörden
gem. § 4 (1) BauGB

vom 02.01.2023 bis 03.02.2023

5. Billigung des Bebauungsplanentwurfs
und Auslegungsbeschluss

am

6. Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) BauGB,
Behördenbeteiligung gem. § 4 (2) BauGB und
Beteiligung Nachbarkommunen gem. § 2 (2) BauGB
6.1 Bekanntmachung am

6.2 Auslegungsfrist/Behördenbeteiligung vom  bis

6.3 Beteiligung der Nachbarkommunen vom  bisvom  bis

7. Satzungsbeschluss gem. § 10 (1) BauGB am

8. Bekanntmachung gem. § 10 (3) BauGB am

Zur Beurkundung
Mudau, den .......................

------------------------------------
Bürgermeister
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TEXTLICHER TEIL
Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes treten alle bisherigen Festsetzungen und baurecht-
lichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 Baugesetzbuch bezeichneten
Art enthalten, außer Kraft.

In Ergänzung der Planzeichnung und des Planeintrags wird Folgendes festgesetzt:

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1-15 BauNVO)

1.1 WA - Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

Zulässig sind:

- Wohngebäude,
- die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften

sowie nicht störende Handwerksbetriebe,
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden nicht Be-
standteil des Bebauungsplans.

1.2 SOLM – Sondergebiet Lebensmittel (§ 11 Abs. 3 BauNVO)

Das Sondergebiet dient der Unterbringung von großflächigem Lebensmitteleinzelhandel
mit Bäckerei und Café im Sinne von § 11 Abs. 3 BauNVO.

Im Sondergebiet ist Lebensmitteleinzelhandel mit einer maximalen Gesamtverkaufsflä-
che von 1.635 m² zulässig.

2. Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 16-21a BauNVO)

2.1 GRZ - Grundflächenzahl

Grundflächenzahl entsprechend Planeintrag.

Im Sondergebiet ist eine Überschreitung der Grundflächenzahl mit Stellplätzen, Zufahr-
ten und Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO bis zu einem Wert von 0,9 zulässig.

2.2 GFZ - Geschossflächenzahl

Geschossflächenzahl entsprechend Planeintrag.
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2.3 Höhe und Höhenlage der baulichen Anlagen

Die im Plan festgesetzten Gebäudehöhen (GHmax) gelten als Höchstgrenzen. Unterer Be-
zugspunkt für die Ermittlung der Gebäudehöhen ist die Erdgeschossfußbodenhöhe
(EFH). Abweichungen hiervon sind bis zu 0,5 m zulässig. Oberster Bezugspunkt ist die
fertige Gebäudeoberkante.

Überschreitungen der max. Gebäudehöhe sind mit untergeordneten technischen Einrich-
tungen wie Aufzugsvorrichtungen o. ä. bei einer maximalen Größe von 10 % in Bezug auf
die Größe der jeweiligen Dachflächen zulässig.

Erläuterungsskizze:

3. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflä-
chen und Stellung der baulichen Anlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; §§ 22-23 BauNVO)

3.1 Bauweise

Zulässige Bauweise entsprechend Planeintrag. Dabei bedeutet:

o = offene Bauweise
a = abweichende Bauweise: Im Sinne einer offenen Bauweise mit einer maximal zu-

lässigen Gebäudelänge von 65 m.

3.2 Überbaubare Grundstücksflächen

Die überbaubaren und nicht überbaubaren Flächen bestimmen sich durch Baugrenzen
entsprechend Planeintrag.

3.3 Stellung der baulichen Anlagen

Die Gebäudehaupt- / Firstrichtung ist nur senkrecht bzw. parallel zu den festgelegten
Baugrenzen zulässig. Geringfügige Abweichungen können zugelassen werden.
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Außenwände, die der öffentlichen Verkehrsfläche zugewandt sind, sind parallel zu den
zwischen überbaubarer Grundstücksfläche und öffentlicher Verkehrsfläche festgesetzten
Baugrenzen auszurichten.

4. Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; §§ 12 und 14 BauNVO)

4.1 Stellplätze, Garagen und überdachte Stellplätze

Im Sondergebiet sind Stellplätze, Garagen sowie überdachte Stellplätze (Carports) nur
innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Darüber hinaus sind im Son-
dergebiet Stellplätze auch in den gemäß Planeintrag festgesetzten Flächen für Stellplätze
zulässig.

Im allgemeinen Wohngebiet sind Stellplätze, Garagen sowie überdachte Stellplätze (Car-
ports) innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Darüber hinaus können
im allgemeinen Wohngebiet außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen Stell-
plätze, Garagen sowie überdachte Stellplätze (Carports) zugelassen werden.

4.2 Nebenanlagen

Nebenanlagen nach § 14 Abs. 1 BauNVO sind auf den nicht überbaubaren Grundstücks-
flächen allgemein zulässig. Nebenanlagen in Form von Gebäuden sind dabei bis zu einem
Volumen von maximal 40 m³ umbauter Raum zulässig.

5. Verkehrsflächen sowie Verkehrsflächen besonderer Zweckbe-
stimmung und Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflä-
chen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

5.1 Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen

Die Ein- und Ausfahrt auf die Baugrundstücke ist von der Bahnhofstraße nur an den im
Plan festgesetzten Ein- und Ausfahrtsbereichen zulässig.

5.2 Zu- und Abfahrtsverbote

In den Bereichen ohne Ein- und Ausfahrt entsprechend Planeintrag sind Grundstückszu-
fahrten unzulässig.
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6. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 1a BauGB)

6.1 Oberflächenbefestigung

Hauszugänge, Terrassen, Geh- und Fußwege sowie Pkw-Stellplätze, Zufahrten und Gara-
genvorplätze sind sofern keine Beeinträchtigungen auf das Grundwasser zu erwarten
sind und sofern eine Versickerungsfähigkeit des Bodens gegeben ist so anzulegen, dass
das Niederschlagswasser versickern kann (z.B. Rasengittersteine, Rasenpflaster, Schotter-
rasen, wasserdurchlässige Pflasterung o.ä.). Der Unterbau ist auf den Belag abzustimmen.
Die entsprechenden Regelwerke sind zu beachten.

6.2 Ausschluss unbeschichteter metallischer Dacheindeckungen und Fassaden-
verkleidungen

Bei der Verwendung von metallischen Dacheindeckungen oder Fassadenverkleidungen
(Blei, Kupfer, Zink) ist zur Vermeidung von Schwermetalleinträgen in das Grundwasser
eine verwitterungsfeste Beschichtung zwingend erforderlich.

6.3 Beleuchtung des Gebiets

Zum Schutz von nachtaktiven Insekten ist die Straßen- und Wegbeleuchtung mit insek-
tenschonenden Lampen entsprechend dem aktuellen Stand der Technik auszustatten. Es
sind Leuchten zu wählen, die das Licht gerichtet nach unten abstrahlen und kein Streu-
licht erzeugen. Die Außenbeleuchtung ist auf das unbedingt erforderliche Mindestmaß
zu beschränken.

6.4 Verbesserung des örtlichen Kleinklimas

Die Freiflächen der Baugrundstücke sind – außer im Traufbereich der Gebäude bis max.
0,5 m Breite – unversiegelt zu belassen, gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu erhalten,
soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige Verwendungen benötigt werden.
Wasserdichte oder nicht durchwurzelbare Materialien (Folie, Vlies) sind nur zur Anlage
von permanent mit Wasser gefüllten Gartenteichen zulässig. Großflächig mit Steinen,
Kies, Schotter oder sonstigen vergleichbaren losen Materialschüttungen bedeckte Flä-
chen, in welchen diese Materialien das hauptsächliche Gestaltungsmittel sind und Pflan-
zen nicht oder nur in geringer Zahl vorkommen (Schottergärten), sind unzulässig.

7. Pflanzgebote und Pflanzbindungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

7.1 Einsaat und Bepflanzung im Sondergebiet

Entlang der Bahnhofstraße ist eine Baumreihe aus 9 gebietsheimischen Laubbäumen zu
pflanzen. Mit den Pflanzstandorten kann von den im Bebauungsplan gekennzeichneten
Standorten abgewichen werden, sofern die Gesamtanzahl der zu pflanzenden Bäume
eingehalten wird.
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Zusätzlich ist je 10 Stellplätze ein gebietsheimischer Laubbaum in einem Pflanzquartier
von mindestens 10 m² Größe anzupflanzen. Insgesamt sind mindestens 5 Bäume in den
Stellplatzflächen zu pflanzen.

Die Bäume sollen bei ihrer Pflanzung als Hochstämme einen Stammumfang von mind.
12-14 cm haben.

Die Pflanzquartiere sind einzusäen oder gärtnerisch anzulegen. Die Bäume sind dauerhaft
zu unterhalten und bei Verlust zu ersetzen.

Die Pflanzlisten im Anhang sind zu beachten. Die Pflanzungen sind innerhalb eines Jahres
nach Inbetriebnahme zu vollziehen.

7.2 Bepflanzung von Baugrundstücken im Wohngebiet

Je Baugrundstück ist mindestens ein gebietsheimischer Laub- oder Obstbaum zu pflan-
zen, zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen. Die Bäume sollen bei ihrer Pflanzung als
Hochstämme einen Stammumfang von mindestens 10-12 cm haben.

Mindestens 5 % der Baugrundstücksflächen sind mit gebietsheimischen Sträuchern
gruppen- oder heckenartig zu bepflanzen. Dabei sind je Strauch rd. 2,0 m² Pflanzfläche
anzunehmen.

Pflanzabstände: 1,5 m Pflanzgröße: 2 x v, 60-100 cm

Die Pflanzungen sind in den Flächen für das Anpflanzen am Rand zur offenen Feldflur
und innerhalb eines Jahres nach Bezug zu vollziehen. Die Artenlisten im Anhang sind zu
beachten.

II. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

1.1 Dachform und Dachneigung

Für Hauptgebäude sind gemäß Planeintrag Flachdächer (FD) bzw. Satteldächer (SD) ab
10° Dachneigung zulässig.

1.2 Dachdeckung

Zur Dachdeckung sind nur die Farbtöne ziegelrot, rotbraun, dunkelbraun, dunkelgrau
und anthrazit zulässig.

Grelle, glänzende oder stark reflektierende Materialien und Farben sind mit Ausnahme
von Solarkollektoren und Photovoltaikanlagen unzulässig.
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1.3 Ausbildung von Staffelgeschossen

Bei der Ausbildung des Dachgeschosses (Nicht-Vollgeschoss) als Staffelgeschoss müssen
die Außenwände des Staffelgeschosses auf mindestens 75% der gesamten Außenlänge
der Fassade um jeweils mindestens 1,5 m hinter die Außenwandfläche des darunter lie-
genden Vollgeschosses zurücktreten.

Ein Hervortreten von Bauteilen bis zur Außenwandfläche des darunter liegenden Vollge-
schosses ist bis zu einer Länge der einzelnen Bauteile von maximal 6 m zulässig.

1.4 Fassaden

Zulässig sind Fassaden in gedeckten Farbtönen. Die Verwendung leuchtender und stark
reflektierender Materialien an Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen wird nicht
zugelassen. Ausgenommen hiervon ist der Einbau von Solarkollektoren, Photovoltaikan-
lagen, Glasflächen und Werbeanlagen.

2. Werbeanlagen
(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO)

Sich bewegende Werbeanlagen sowie Lichtwerbungen mit Lauf-, Wechsel- und Blinklicht
sind unzulässig.

3. Einfriedigungen und Stützmauern
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

Einfriedigungen dürfen eine Höhe von 2,00 m nicht überschreiten. Sockelmauern dürfen
dabei eine Höhe von 0,30 m nicht überschreiten.

Als Grenzeinfriedigung sind nur Hecken oder offene Einfriedigungen in Form von Zäunen
oder Eisengitter zugelassen.

4. Niederspannungsfreileitungen
(§ 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO)

Niederspannungsfreileitungen sind unzulässig.

III. HINWEISE

1. Bodenfunde
Beim Vollzug der Planung können bisher unbekannte Funde entdeckt werden. Diese sind
unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen.
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Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des 4. Werktags nach der Anzeige in
unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer
Verkürzung der Frist einverstanden ist (§ 20 DSchG).

Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen.

2. Altlasten
Das Flst.Nr. 1847 wurde vormals gewerblich genutzt. Die relevant erschienen Teilflächen
wurden umwelttechnisch überprüft (Bericht zur orientierenden Altlastenuntersuchung,
ARCARDIS vom 13.07.2000), im Bereich des Heizöltanklagers wurde der belastete Boden
durch einen Bodenaustausch saniert (Bericht ARCARDIS vom 07.09.2000). Weitere Bo-
denverunreinigungen können nicht gänzlich ausgeschlossen werden (Entsorgungsrele-
vanz).

Ab der Grundstücksgrenze ist unterhalb des Gehwegs und vermutlich auch auf der Straße
noch mit nennenswerten Bodenbelastungen (Mineralölkohlenwasserstoffen) zu rechnen
(MGK 9.100 mg/kg).

Werden bei Erdarbeiten erdfremde Materialien bzw. verunreinigtes Aushubmaterial an-
getroffen, so ist dieser Aushub von unbelastetem Aushub zu trennen und gemäß § 3 Lan-
des-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) und den §§ 7 und 15 Kreislaufwirt-
schaftsgesetz zu verfahren. Die Gemeinde und das Landratsamt sind umgehend über Art
und Ausmaß der Verunreinigung zu benachrichtigen.

Bei erheblichem Ausmaß sind die Arbeiten bis zur Klärung des weiteren Vorgehens vor-
läufig zu unterbrechen. Bezüglich des Entsorgungsweges und der Formalitäten gibt der
zuständige Abfallentsorger Auskunft.

3. Bodenschutz
Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetzes
(BBodSchG) und der bodenschutzrechtlichen Regelungen (BBodSchV) wird hingewiesen.

Mutterboden, der beim Bau anfällt, ist gesondert von tieferen Bodenschichten auszuhe-
ben und zu lagern. Er ist in kulturfähigem, biologisch-aktivem Zustand zu erhalten und
zur Rekultivierung und Bodenverbesserung zu verwenden (siehe auch § 202 BauGB).

Als Zwischenlager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der Bodenfunktionen nach § 1
BBodSchG gewährleisten (z.B. Miete: Schütthöhe bei feinkörnigem Boden mit Pflanzen-
resten max. 1,5 m, bei sandigem Boden mit wenig Pflanzenresten max. 2,5 m, Schutz vor
Vernässung und Staunässe etc.).

Entsprechendes gilt für Arbeitsbereiche, Lagerflächen und Flächen der Baustelleneinrich-
tung. Bodenverdichtungen sind zu vermeiden, um die natürliche Bodenstruktur vor er-
heblichen und nachhaltigen Veränderungen zu schützen. Entstandene Boden-
verdichtungen sind nach Abschluss der Bautätigkeit aufzulockern.
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4. Lage im Wasserschutzgebiet
Das Plangebiet befindet sich in Zone III/IIIA des Wasserschutzgebiets „Tiefbrunnen Mu-
dau“. Auf die Schutzgebietsverordnung und die entsprechend gültigen Verbote sowie
die Vorgaben des Arbeitsblattes DWA-A 142 und des Arbeitsblattes DWA M153 wird
verwiesen.

Die Errichtung und der Betrieb von Grundwasserwärmepumpen und Erdwärmesonden
(Erdreichwärmepumpen) ist nicht gestattet.

5. Grundwasserfreilegung
Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund mit Grund-
wasserfreilegungen gerechnet werden muss, sind dem Landratsamt als Untere Wasser-
behörde rechtzeitig vor Ausführung anzuzeigen.

Wird im Zuge von Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser erschlossen, so sind die Ar-
beiten, die zur Erschließung geführt haben, unverzüglich einzustellen und die Untere
Wasserbehörde ist zu benachrichtigen (§ 43 Abs. 6 WG).

Verunreinigungen bzw. Belastungen des Grundwassers können auch im überplanten Be-
reich grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden.

Eine ständige Grundwasserableitung in die Kanalisation oder in ein Oberflächengewässer
ist unzulässig.

6. Geotechnik und Baugrunduntersuchung
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im Ver-
breitungsbereich der Oberen Röttone, welche am östlichen Rand des Plangebiets von
anthropogenen Auffüllungen unbekannter Mächtigkeit überdeckt werden. Die Auffüllun-
gen sind ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet. Mit einem oberflächennahen saisonalen
Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-
schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen. Bei etwaigen geotechnischen Fragen im
Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau,
zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum Grund-
wasser, zur Baugrubensicherung) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen ge-
mäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen.

7. Artenschutz – Baufeldräumung / Gehölzrodung und regelmäßig
Mahd
Das Abräumen der Lagerfläche und die Rodung der Gehölze im Geltungsbereich darf nur
außerhalb der Brutzeit von 01.Oktober bis 28. Februar erfolgen. Holz und Astwerk sind
unverzüglich abzuräumen. Auch der Rückschnitt von ins Baufeld ragenden Ästen ist in
diesem Zeitraum vorzunehmen.
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Die Wiesenflächen und brachliegende Flächen sind im Vorfeld von Bauarbeiten vom Be-
ginn der Vegetationsperiode bis zum Baubeginn alle zwei Wochen zu mähen. Damit wird
verhindert, dass Bodenbrüter Nester anlegen.

Auf § 44 Bundesnaturschutzgesetz wird verwiesen.

8. Artenschutz – Vorgezogene Maßnahmen (CEF)
Um die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Höhlenbrüter zu
wahren, werden vorsorglich in der Umgebung des Geltungsbereichs, zum Beispiel in um-
liegenden Gärten oder den Linden an der Bahnhofstraße, vor der Rodung der Gehölze
Nisthilfen angebracht:

- 4 Nisthöhlen mit 32 mm Fluglochweite für die Kohlmeise und den Feldsperling
- 2 Nisthöhle mit 26 mm Fluglochweite für die Blaumeise

Die Nisthilfen sollten jeweils mit Marderschutz ausgestattet sein und aus witterungsre-
sistenten Materialien (Holzbeton, o.Ä.) bestehen.

Dadurch wird sichergestellt, dass die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ru-
hestätten im räumlichen Zusammenhang für höhlenbrütende Vogelarten weiterhin er-
füllt bleibt.

Die Erhaltung und Pflege der Nistkästen ist für einen Zeitraum von 25 Jahren zu sichern.

Die Aufhänge-Orte werden dokumentiert und der UNB übermittelt. Bei der jährlichen
Reinigung der Kästen, die im Herbst erfolgen muss, ist in den ersten drei Jahren die Be-
legung der Kästen zu dokumentieren und das Ergebnis der unteren Naturschutzbehörde
mitzuteilen.

9. Regenwasserzisternen
Der Einbau von Regenwasserzisternen muss durch eine anerkannte Fachfirma erfolgen.
Der Betrieb der Regenwasserzisterne muss dem Gesundheitsamt und dem Wasserver-
sorger gemeldet werden. Dies gilt nur für Regenwasserzisternen, aus denen in ein
Brauchwassernetz zur Nutzung innerhalb von Gebäuden eingespeist wird.

Auf die Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) und das DVGW Regelwerk W 400-1-
Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen wird hingewiesen.

Bei der Nutzung von Regenwasser ist das Arbeitsblatt DBVW Technische Regel Arbeits-
blatt W555 zu beachten.

10. Haltevorrichtungen und Leitungen für Beleuchtungskörper
Der Eigentümer hat gemäß § 126 BauGB das Anbringen von Haltevorrichtungen und Lei-
tungen für Beleuchtungskörper der Straßenbeleuchtung einschließlich der Beleuchtungs-
körper und des Zubehörs sowie Kennzeichen und Hinweisschilder für Erschließungs-
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anlagen auf seinem Grundstück zu dulden. Es erfolgt im Einzelfall eine vorherige Benach-
richtigung.

11. Starkregenereignisse
Es wird darauf hingewiesen, dass im Geltungsbereich Überflutungen in Folge von Starkre-
genereignissen nicht auszuschließen sind, so dass bei Realisierung von Gebäudeteilen
unterhalb der angrenzenden Straßenoberkante das Thema Hochwassersicherheit /
Starkregenmanagement bei der Planung zu berücksichtigen ist. Beim Nachweis der
Überflutungssicherheit gelten die DIN EN 752 sowie die DIN 1986-100.

Zur Schadensbegrenzung bei außergewöhnlichen Ereignissen kommt dem gezielten Ob-
jektschutz im öffentlichen und privaten Bereich in Ergänzung zu temporärer Wasseran-
sammlung auf Frei- und Verkehrsflächen und schadensfreier Ableitung im Straßenraum
vorrangig Bedeutung zu. In diesem Zusammenhang ist das Merkblatt DWA-M 119 zu
beachten.

12. Einfriedungen
Bei der Herstellung von Einfriedungen sind die Regelungen des Nachbarrechtsgesetzes
Baden-Württemberg (NRG) zu beachten.
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IV. ARTEN- UND SORTENLISTEN

Artenliste 1: Verwendung gebietsheimischer Sträucher und An-
pflanzungen

Wissenschaftlicher Name (dt. Name) Verwendung

Fe
ld

he
ck

e

Ei
nz

el
ba

um

Acer platanoides (Spitzahorn) * 

Acer pseudoplatanus (Bergahorn) * 

Betula pendula (Hängebirke) * 

Carpinus betulus (Hainbuche) * 

Corylus avellana (Gewöhnlicher Hasel) 

Euonymus europaeus (Pfaffenhütchen) 

Frangula alnus (Faulbaum) 

Fraxinus excelsior (Gewöhnliche Esche) * 

Prunus spinosa (Schlehe) 

Rosa canina (Echte Hundsrose) 

Salix caprea (Salweide) 

Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) 

Sambucus racemosa (Traubenholunder) 

Sorbus aucuparia (Vogelbeere) 

Viburnum opulus (Gewöhnlicher Schneeball) 

Herkunftsgebiet für Pflanzgut soll in der Regel das Westdeutsche Bergland sein.

Bei den mit „*“ gekennzeichneten Arten soll das Herkunftsgebiet entsprechend Forst-
vermehrungsgutgesetz (FoVG) berücksichtigt werden.
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Artenliste 2: Schwach bis mittelwüchsige Laubbaum-Sorten für
Anpflanzungen auf Grundstücken in beengter Lage

Artenliste 3: Sortenliste für Baumpflanzungen im Stellplatz- und
Straßenbereich

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name
Acer campestre „Elsrijk“ Feldahorn
Carpinus betulus „Fastigiata“ Hainbuche
Carpinus betulus „Frans Fontaine“ Hainbuche
Cornus mas Kornelkirsche
Mespilus germanica Mispel
Sorbus aria Mehlbeere
Sorbus aria „Magnifica“ Mehlbeere
Sorbus aucuparia “Fastigiata” Eberesche
Sorbus aucuparia “Rossica Major” Eberesche
Sorbus aucuparia var. edulis Eberesche

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name
Acer campestre „Elsrijk“ Feldahorn
Acer platanoides „Columnare“ Spitzahorn
Carpinus betulus „Fastigiata“ Hainbuche
Fraxinus excelsior „Westhof s
Glorie“ Esche

Quercus robur „Fastigiata“ Stieleiche
Tilia cordata „Erecta” Winterlinde
Tilia cordata „Rancho” Winterlinde
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